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 Amtlicher Teil
 
Parksituation im Gemeindegebiet 
 
Seit Jahren machen die Bürgerinnen und Bürger der 
Gemeinde Selfkant ihr Bedürfnis nach mehr Recht 
und Ordnung („ruhender Verkehr“) gegenüber der 
Verwaltung deutlich. 
 
Am 01.08.2013 hat eine neue Ordnungskraft der 
Gemeinde Selfkant seinen Dienst aufgenommen. 
Seit dem hat sich das Parkverhalten im 
Gemeindegebiet deutlich verbessert.  
 
Aus gegebener Veranlassung und zur Vermeidung 
von Missverständnissen möchte die Gemeinde 
Ihnen noch einmal die wichtigsten Regelungen aus 
der Straßenverkehrsordnung zur Hand geben: 
 
 Verboten ist das Parken gem. § 12 StVO  
•  an engen und unübersichtlichen Straßenstellen  
 - Aus Gründen der  öffentlichen Sicherheit sollte 
 regelmäßig eine Fahrbahnbreite von 3 m 
 freigehalten werden, um die Möglichkeit der 
 Durchfahrt für Rettungs- und Versorgungs-
 fahrzeuge zu gewährleisten. Eng im Sinne von § 
 12 Abs. 1 Nr. 1(StVO) ist eine Straßenstelle in 
 der Regel, wenn der zur Durchfahrt insgesamt 
 freibleibende Raum für ein Kraftfahrzeug keine 3 
 m beträgt. 
 
• Vor und hinter Kreuzungen und Einmündungen 

bis zu je 5,00 Meter von den Schnittpunkten der 
Fahrbahnkanten 

 
• im Bereich von scharfen Kurven 
 - Das Halten (und Parken) ist im Bereich der 
 Kurve, d.h. auf beiden Fahrbahnseiten und so 
 weit davor und danach unzulässig, damit eine 
 Gefährdung anderer Fahrzeuge ausgeschlossen 
 ist. 
 
•  vor Grundstücksein- und -ausfahrten (auf 
 schmalen Fahrbahnen auch ihnen gegenüber)
   
• in Fahrtrichtung links 
 
•  auf Gehwegen (auch nicht teilweise) 
 - Die Gehwege müssen frei bleiben, damit ein 
 gefahrloser Fußgängerverkehr (insbesondere 
 Kinder und alte Menschen) möglich ist.    
 
Gemäß § 41 StVO  hat jeder, der am Verkehr 
teilnimmt, die durch Vorschriftzeichen 
angeordneten  Ge- oder Verbote zu befolgen  
(z.B. Parkverbote, Halteverbote etc.) 
 
Grundsätzlich soll jeder sein(e) Fahrzeug(e) auf 
seinem eigenen Grundstück (Garage, Stellplatz)   
abstellen 

 
Das Ordnungsamt bittet um Beachtung und 
gegenseitige Rücksichtnahme. 
_____________________________________ 
 
Bekanntmachung 
Änderung Nr. N8 des Flächennutzungsplanes 
der Gemeinde Selfkant 
hier:   2. Offenlage 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Selfkant hat 
in ihrer Sitzung am 15. Oktober 2013 beschlossen, 
zum Änderungsverfahren Nr. N8 des 
Flächennutzungsplanes der Gemeinde Selfkant den 
Änderungsbeschluss der Gemeindevertretung vom 
28. Mai 2013 aufzuheben. 
 
Des weiteren beschloss die Gemeindevertretung, 
den rechtsgültigen Flächennutzungsplan zu ändern 
und auf Teilflächen der Grundstücke Gemarkung 
Wehr, Flur 1, Nr. 225 und Flur 2, Nr. 224 die 
Darstellung von „Fläche für die Landwirtschaft“ in 
„Dorfmischgebiet“ (MD) zu ändern und hierzu das 
Änderungsverfahren Nr. N8  zum 
Flächennutzungsplan mit einer 2. Offenlage des 
Planentwurfes fortzuführen. 
 
Die 2. öffentliche Auslegung zur Änderung Nr. N8 
des Flächennutzungsplanes erfolgt in der Zeit 
 
vom 6. Januar 2014 bis einschließlich 6. Februar 

2014 
 
bei der Gemeindeverwaltung Selfkant, Am Rathaus 
13, 52538 Selfkant – Zimmer 33 – während der 
Öffnungszeiten. 
 
Die Öffnungszeiten des Rathauses sind: 
 
montags bis freitags   
  
von   8.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
montags      
von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
donnerstags     
von 14.00 Uhr bis 17.30 Uhr 
 
Während der Auslegungsfrist kann jedermann die 
Planungsunterlagen einsehen und gegebenenfalls 
Bedenken und Anregungen schriftlich vorbringen 
oder zur Niederschrift erklären. 
 
Selfkant, den 16. Oktober 2013 
 
Der Bürgermeister 
Corsten 
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Bekanntmachung 
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 37 – 

Wehr, Engelenweg – 
hier:  2. Offenlage des Planungsentwurfes 

 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Selfkant hat 
in ihrer Sitzung am 15. Oktober 2013 zum 
Bebauungsplanverfahren Selfkant Nr. 37 – Wehr, 
Engelenweg – den Satzungsbeschluss gemäß § 10 
Bau GB vom 28. Mai 2013 aufgehoben. Des 
weiteren beschloss die Gemeindevertretung der 
Gemeinde Selfkant am 15. Oktober 2013 für 
Teilbereiche der Grundstücke Gemarkung Wehr, 
Flur 1, Nr. 225 und Flur 2 Nr. 224 das 
Aufstellungsverfahren zum Bebauungsplan Selfkant 
Nr. 37 – Wehr, West – mit einer 2. Offenlage 
fortzuführen. Das Plangebiet soll als 
„Dorfmischgebiet“ (MD) dargestellt werden. 
 
Die 2. öffentliche Auslegung des Entwurfs zum 
Bebauungsplan Nr. 37 erfolgt in der Zeit  
 
vom 6. Januar 2014 bis einschließlich 6. Februar 

2014 
 
bei der Gemeindeverwaltung Selfkant, Am Rathaus 
13, 52538 Selfkant – Zimmer 33 – während der 
Öffnungszeiten. 
 
Die Öffnungszeiten des Rathauses sind: 
montags bis freitags   
  
von   8.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
montags      
von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
donnerstags    
  
von 14.00 Uhr bis 17.30 Uhr 
 
Während der Auslegungsfrist kann jedermann die 
Planungsunterlagen einsehen und gegebenenfalls 
Bedenken und Anregungen schriftlich vorbringen 
oder zur Niederschrift erklären. 
 
Selfkant, den 16. Oktober 2013 
 
Der Bürgermeister 
Corsten 
 
_________________________________________ 
 

Bekanntmachung 
Aufstellung der städtebaulichen 

Entwicklungsplanung 
„Arrondierung Tüddern“ 

 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Selfkant hat 
am 15. Oktober 2013 die Einleitung des Verfahrens 
zur Erstellung der Städtebaulichen 
Entwicklungsplanung „Arrondierung Tüddern“ 
beschlossen. 
 
Ziel dieser Entwicklungsplanung ist die Erstellung 
einer Rahmenplanung, die Grundlage für künftige 
Maßnahmen innerhalb der gemeindlichen 
Bauleitplanung für den Siedlungsschwerpunkt 
Tüddern sein soll. 
 

Die Abgrenzung des Plangebietes ist im 
nachstehenden Auszug aus dem 
Flächennutzungsplan der Gemeinde Selfkant durch 
einen grauen Rahmen dargestellt. 

 
Die öffentliche Auslegung  des Entwurfs der 
Entwicklungsplanung erfolgt in der Zeit 
 

vom 10. Dezember 2013 bis einschließlich 10. 
Januar 2014 

 
bei der Gemeindeverwaltung Selfkant, Am Rathaus 
13, 52538 Selfkant – Zimmer  33 – während der 
Öffnungszeiten. 
 
Die Öffnungszeiten des Rathauses sind: 
 
montags bis freitags   
  
von   8.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
montags      
von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
donnerstags     
von 14.00 Uhr bis 17.30 Uhr 
 
Am 24., 27., 30. Dezember 2013 ist das Rathaus 
geschlossen. 
 
Während der Auslegungsfrist kann jedermann die 
Planungsunterlagen einsehen und gegebenenfalls 
Bedenken und Anregungen schriftlich vorbringen 
oder zur Niederschrift erklären. 
 
Selfkant, den 16. Oktober 2013 
 
Der Bürgermeister 
Corsten 
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Bekanntmachung 

6. Änderung des Bebauungsplanes Selfkant Nr. 
13 – Tüddern, Kirchenfeld 

 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Selfkant hat 
in ihrer Sitzung am 15. Oktober 2013 die Einleitung 
des Verfahrens der 6. Änderung des 
Bebauungsplanes Selfkant Nr. 13 – Tüddern, 
Kirchenfeld – beschlossen. 
 
Mit der 6. Änderung soll auf dem Grundstück 
Gemarkung Tüddern, Flur 2, Flurstück Nr. 778 
anstelle von „Grünfläche mit der Signatur Spielplatz“ 
bzw. „Fläche für Gemeinbedarf“ nur noch eine 
„Grünfläche mit der Signatur Spielplatz“ 
ausgewiesen werden. Auf den Grundstücken Nr. 
773 und 774 soll die Darstellung von „Grünfläche“ 
bzw. „Fläche  für Gemeinbedarf“ in „Allgemeines 
Wohngebiet (WA)“ geändert werden. 
Der Planbereich der 6. Änderung ist in der 
nachstehenden Karte mit einer schwarzen 
Umrandung dargestellt. 
 
  

 
 
 
 
Gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 des Baugesetzbuches 
(BauGB) wird vorstehender Beschluss hiermit 
bekannt gemacht. 
 
Die öffentliche Auslegung des Entwurfs der 6. 
Änderung des Bebauungsplanes Selfkant Nr. 13 
erfolgt in der Zeit  
vom 6. Januar 2014 bis einschließlich 6. Februar 
2014 
 
bei der Gemeindeverwaltung Selfkant, Am Rathaus 
13, 52538 Selfkant – Zimmer 33 – während der 
Öffnungszeiten. 
 
Die Öffnungszeiten des Rathauses sind: 
 
montags bis freitags    
von   8.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
 

 
montags     
von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
donnerstags     
von 14.00 Uhr bis 17.30 Uhr 
 
Während der Auslegungsfrist kann jedermann die 
Planungsunterlagen einsehen und gegebenenfalls 
Bedenken und Anregungen schriftlich vorbringen 
oder zur Niederschrift erklären. 
 
Selfkant, den 8. November 2013  
 
Der Bürgermeister 
Corsten 
_________________________________________ 
 

Kindersachenflohmarkt 
in der Westzipfelschule Saeffelen 

 
am Samstag, dem 23. November 2013, findet in der 
Westzipfelschule im Schulteil Saeffelen von 11.00 
bis 14.00 Uhr ein Kindersachenflohmarkt statt. 
Angeboten wird hier alles, was Kinderherzen höher 
schlagen lässt: Ob Bücher, Spielzeug, 
Kinderkleidung oder –ausstattung: hier kann jeder, 
der Lust zum Stöbern hat, fündig werden. 
 
In der reichhaltig bestückten Cafeteria ist für das 
leibliche Wohl der großen und kleinen Gäste 
bestens gesorgt. Der Erlös der Cafeteria kommt 
dem Förderverein der Grundschule zugute. 
 
Wer noch Interesse an einem Verkaufsstand hat 
oder zusätzliche Informationen haben möchte, kann 
sich an Schultagen von 11.30 – 16.00 Uhr unter der 
Telefonnummer 02455 – 3198 an das Team der 
Offenen Ganztagsgrundschule in Saeffelen wenden. 
 
_________________________________________  
 
Rekordmengen an regionalem Obstsaft gepresst 
 
Die NABU Naturschutzorganisation Haus 
Wildenrath e.V. als Projektträger des LEADER-
Projektes „Regionale Wertschöpfungskette 
Streuobst“ hat in dieser Obstsaison an sechs 
Terminen in der LEADER-Region „Der Selfkant“ 
Saftpresstermine mit der Mettmanner Mosterei 
organisiert. An diesen Tagen konnten Bürger aus 
der Region ihr Obst von der mobilen Mosterei zu 
ihrem eigenen Saft pressen lassen. 
 
Die Resonanz auf die Möglichkeit, sein eigenes 
Obst zu versaften, war dieses Jahr riesig. Bei der 
doppelten Anzahl an Terminen im Vergleich zum 
letzten Jahr, wurde ungefähr die dreifache Menge 
an Saft gespresst. Insgesamt wurden aus dem 
angelieferten Obst 10.230 Litern Saft. 
 
Diese Menge an Saft könnte theoretisch noch höher 
sein, denn die Nachfrage war so hoch, dass einige 
Bürger leider keinen Termin mehr bekommen 
konnten. 
 
Weitere Infos unter 02432 – 93460-43/44 oder per 
mail unter niehoff@nabu-wildenrath.de oder 
vancruechten@nabu-wildenrath.de. 
 

mailto:niehoff@nabu-wildenrath.de
mailto:vancruechten@nabu-wildenrath.de
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Für das Musikprojekt „SOLO“ sind noch wenige 
Plätze frei 
 
Der Kulturverein Selfkant e.V. bietet mit der Sparte 
„Musik“ eine weitere Veranstaltungsreihe an. So hat 
das Musikprojekt „SOLO – Musik für Musik“ bei dem 
jeder mitmachen kann, der ein Instrument spielt 
oder singt, am Sonntag, den 12. Januar 2014, 15.00 
Uhr Premiere. Für dieses Projekt sind noch einige 
wenige Plätze frei. Und wer noch mitmachen will, 
wendet sich an Dorothea Blohm, Tel.: 02456/7014 
oder E-Mail: dorothea.blohm@web.de. 
 
Die „Künstler“ erhalten keine Gage. Die 
Konzertbesucher zahlen auch keine Eintrittsgelder. 
Vielmehr spendet jeder so viel er möchte für die 
Musikvereine der Region „Der Selfkant“ – zur 
Förderung der musikalischen Erziehung und 
Weiterbildung von Kindern und Jugendlichen in der 
Region „Wir machen Musik für die Musik“, so der 
Vorsitzende des Kulturvereins, Gottfried Engendahl. 
_________________________________________ 
 
Haben Sie Spaß daran Obstbaumwart zu 
werden?- Wir bilden Sie aus!  
 
Ziel des LEADER-Projektes „Regionale 
Wertschöpfungskette Streuobst“, bei dem die NABU 
Naturschutzstation Haus Wildenrath e.V. als 
Projektträger fungiert, ist der Aufbau eines 
nachhaltigen Kompetenznetzwerkes rund um das 
Thema „Streuobstwiese“ und „Streuobst“. 
 
Dies umfasst auch die Ausbildung von Baumwarten. 
Baumwarte haben eine lange Tradition. Bis in die 
40er Jahre waren sie lokale Ansprechpartner für alle 
Fragen rund um die Streuobstwiese. Diese Tradition 
soll fortgesetzt werden. 
 
In zwei Lehrgängen wurden 2013 die ersten 
Obstbaumwarte im Rahmen des LEADER-Projektes 
„Regionale Wertschöpfungskette Streuobst“ für die 
LEADER-Region „Der Selfkant“ ausgebildet. Auch 
2014 wird wieder ein Kurs zur Ausbildung zum 
Obstbaumwart angeboten. 
 
Die Aufgaben und Tätigkeiten eines Baumwartes 
sind: 
 
Pflanzung: Sie planen, eine Streuobstwiese neu 
anzulegen oder wiederzubeleben? Ihr 
Obstbaumwart weiß, welche Sorten vor Ort 
gedeihen und für unsere Region besonders 
geeignet sind. Er kennt Bezugsadressen für 
Pflanzmaterial und Fördermöglichkeiten. Oder er 
pflanzt Ihnen die gewünschten Bäume in Ihre 
Wiese. 
 
Pflege: Erst regelmäßig gepflegte Bäume liefern 
qualitativ hochwertiges Obst. Ein fachgerechter 
Erziehungsschnitt bei Jungbäumen sorgt für 
kräftiges Astwerk. Ihr Obstbaumwart berät Sie, 
übernimmt die Baumpflege und kennt 
Förderprogramme. 
 
Patenschaften: Sie sind Besitzer einer 
Streuobstwiese, können sich jedoch nicht um die 
Pflege der Bäume oder die reiche Ernte kümmern? 
Ihr Obstbaumwart vermittelt Paten für Ihre Bäume. 

Verwertung: Eine reiche Obsternte übersteigt 
schnell den eigenen Bedarf an Frischobst. Ihr 
Obstbaumwart  kennt  die Termine der ortsnahen 
Obstsaftpressen, die Ihre Früchte zu leckeren Saft 
verarbeiten. 
 
Sortenbestimmung: Ihr Obstbaum trägt schöne 
Früchte, Sie wissen aber nicht, um welche Sorte es 
sich handelt? Ihr Obstbaumwart hilft Ihnen weiter. 
 
Wir bilden Sie aus zum Obstbaumwart  
 
Die Ausbildung zum Obstbaumwart im Jahr 2014 
beginnt Ende Februar mit einem Wochenblock. 
 
Obstbaumwartlehrgang 24. – 28. Februar 2014 
 
info@nabu-wildenrath.de 
www.leader-derselfkant.de 
www.nabu-wildenrath.de 
 
_________________________________________ 
 
Standesamtliche Nachrichten 
Die Gemeinde Selfkant gratuliert zum Geburtstag: 
 
Frau Josefina Peters, 
wohnhaft in Süsterseel, Suestrastraße 2a; 
sie wurde am 02.11.  88 Jahre alt. 
 
Frau Katharina Welters, 
wohnhaft in Schalbruch, Am Südhang 16; 
sie wurde am 03.11.  83 Jahre alt. 
 
Herrn Heinrich Jansen, 
wohnhaft in Isenbruch, Engelbertstraße 18; 
er wurde am 03.11.  81 Jahre alt. 
 
Frau Maria Claßen, 
wohnhaft in Süsterseel, Dechant-Kamper-Str. 28; 
sie wurde am 04.11.  86 Jahre alt. 
 
Frau Agnes Kelleners, 
wohnhaft in Schalbruch, Reyweg 55; 
sie wurde am 04.11.  81 Jahre alt. 
 
Herrn Christian Scheeren, 
wohnhaft in Schalbruch, Am Südhang 12; 
er wurde am 06.11.  80 Jahre alt. 
 
Herrn Johann Schlebusch, 
wohnhaft in Schalbruch, Am Südhang 12; 
er wurde am 07.11.  84 Jahre alt. 
 
Frau Elisabeth Joerißen, 
wohnhaft in Heilder, Selfkantstraße 21a; 
sie wurde am 10.11.  82 Jahre alt. 
 
Frau Hubertina Beckers, 
wohnhaft in Höngen, Kirchstraße 18; 
sie wurde am 11.11.  87 Jahre alt. 
 
Frau Wilhelmina Verburg, 
wohnhaft in Höngen, Altenheim St. Josef; 
sie wurde am 13.11.  82 Jahre alt. 
 
Frau Maria Peters, 
wohnhaft in Süsterseel, Suestrastraße 53; 
sie wird am 20.11.  82 Jahre alt. 

mailto:dorothea.blohm@web.de
mailto:info@nabu-wildenrath.de
http://www.leader-derselfkant.de/
http://www.nabu-wildenrath.de/


 5 

Frau Elisabeth Staßen, 
wohnhaft in Süsterseel, Karl-Arnold-Straße 5; 
sie wird am 22.11.  88 Jahre alt. 
 
Frau Luzia Montz, 
wohnhaft in Tüddern, Bocksberg 1; 
sie wird am 24.11.  89 Jahre alt. 
________________________________________ 
 
Veranstaltungskalender der Gemeinde Selfkant 
Veröffentlichungen im Veranstaltungskalender 
 
23.11. Kindersachenflohmarkt der  
 Westzipfelschule in Saeffelen, 11.00 – 
 14.00 Uhr 
 
23.11. Weihnachtsmarkt der Gesamtschule 
 Gangelt –Selfkant in Höngen, 15.00 – 
 19.00  Uhr 
 
23.11. Dorfkonzert der Saeffelener Vereine,  
 19.30 Uhr, Saal Wolters-von Cleef 
 
30.11. Jahreskonzert des Instrumentalvereins 
 Süsterseel, Turnhalle Süsterseel 
 
01.12. Nikolausfeier in Wehr, Kirche, 16.00 Uhr 
 
03.12. Elterninformationsabend der Gesamtschule 
 Gangelt-Selfkant in Höngen, 19.00 Uhr 
 
05.12. Nikolausfeier in Saeffelen, Saal Wolters-
 von Cleef, 18.00 Uhr 
 
05.12. Nikolausfeier in Millen, Schützenheim, 
 18.00 Uhr 
 
06.12. Nikolausfeier in Hillensberg, Bürgerhaus 
 
15.12. Adventsingen der Chorgemeinschaft 
 Süsterseel-Hastenrath, Kirche St. 
 Hubertus, 14.30 Uhr 
 
15.12. Seniorenfeier Hillensberg, Bürgerhaus, 
 15.00 Uhr 
 
15.12.  Seniorenfeier Schalbruch, Kindergarten 
 Schalbruch, 15.00 Uhr 
 
22.12. Weihnachtliches Konzert des MGV St. 
 Josef Höngen, Kirche Höngen, 14.30 Uhr 
 
22.12. Adventsingen des Kirchenchores St. Luzia 
 Saeffelen und des Gesangvereins 
 „Concordia“ Wehr, Kirche Saeffelen,  
 16.30 Uhr 
 
Vereine und Institutionen, die ihre Termine im 
Veranstaltungskalender der Internetseite 
www.derselfkant.de veröffentlichen möchten, 
werden gebeten, dies  per E-Mail an info@der-
selfkant.de zu tun. 
_________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung 
 
Bei der Gemeindeverwaltung Selfkant gelten 
folgende Öffnungszeiten für den Publikumsverkehr: 
 
Montags bis freitags 
von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
 
Montags 
von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
 
Donnerstags 
von 14.00 Uhr bis 17.30 Uhr 
 
Wichtige Telefonnummern: 
 
Bürgermeister Corsten  499 122 
Rathaus der 
Gemeinde Selfkant  4990 
Fax-Nummer   3828 
Bauhofleiter Hoeker  3437 (privat) 
oder    01772984846 
Abwasserbereich   015112104270 
Polizeinotruf   110 
Rettungsdienst   112 
 
Internet-Adresse der Gemeinde Selfkant: 
www.Selfkant.de 
Email-Adresse der Gemeinde Selfkant: 
Info@Selfkant.de 
_________________________________________ 
 
Sprechstunden des Jugendamtes 
 
Die Sprechstunden des Jugendamtes des Kreises 
Heinsberg  finden montags  von 8.30 Uhr – 16.00 
Uhr und donnerstags von 8.30 Uhr – 12.00 Uhr 
im Rathaus der Gemeinde Selfkant – Zimmer 13 –  
statt.  
 
 
Schiedsfrau für die Gemeinde Selfkant 
 
Frau Elke Timmermans, Tel.: 02456-506742 
E-Mail: schiedsamt-selfkant@hotmail.de 
Frau Timmermans  spricht auch Niederländisch. 
_________________________________________ 
 
VDK-Sprechstunde 
 
Die monatliche VDK-Sprechstunde für den Bereich 
der Gemeinde Selfkant findet  am  3. Mittwoch in 
der Zeit von 9.00 – 10.00 Uhr im Rathaus in 
Tüddern – Zimmer 5 – statt. 
_________________________________________ 
 
Bereitschaftsdienst des Verbandswasserwerk 
Gangelt GmbH 
 
Für die Meldung von Rohrbrüchen und sonstigen 
Schäden am Leitungsnetz des 
Verbandswasserwerkes ist das Büro Tag und Nacht 
telefonisch erreichbar. 
 
Telefon-Nummer: 02451-490080 
 
Das Büro befindet sich 
in 52511 Geilenkirchen-Niederheid 

mailto:info@der-selfkant.de
mailto:info@der-selfkant.de
mailto:Info@Selfkant.de
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